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„Bildung und Qualifizierung sind die Grundlagen unseres Wohlstandes. Talente, Fähig-
keiten und Fertigkeiten und das, was wir daraus machen, werden entscheidend sein auf
unserem Weg in die Zukunft. … Deshalb muss jeder junge Mensch, der am Anfang des
Berufslebens steht, eine Perspektive erhalten. Von der Ausbildung und Qualifizierung
unserer Jugend hängt die Zukunftsfähigkeit und Innovationskraft der deutschen Wirt-
schaft und der Gesellschaft insgesamt ab.“

Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland (Juni 2004)

„Die Jugend achtet das Alter nicht mehr, zeigt bewusst ein ungepflegtes Aussehen, sinnt
auf Umsturz, zeigt keine Lernbereitschaft und ist ablehnend gegen übernommene
Werte.“

(Tontafel der Sumerer, ca. 3000 v. Chr.; Keller 1989).

„Man kann einen Menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst
zu entdecken.“

Galileo Galilei (1564–1642)
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1 Einleitung

1.1 Entstehungskontext der Arbeit

Bereits am 16. Juni 2004 wurde ein „Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräfte-
nachwuchs in Deutschland“ geschlossen. In einem Zusammenschluss des damaligen
Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) mit dem Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung (BMBF) sowie mit Vertreter/innen1 von Industrie,
Handwerk und Arbeitgeberverbänden wurde der Pakt zur „Trendumkehr auf dem
Ausbildungsmarkt“ generiert: Konkret wurde, vorrangig für das duale Ausbildungs-
system, das Ziel formuliert, „allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen jun-
gen Menschen ein Angebot auf Ausbildung zu unterbreiten“ (Nationaler Pakt für
Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland 2004, S. 2).

Knapp drei Jahre später wurde der Pakt am 05. März 2007, unabhängig von den
bis dato vorzeigbaren Erfolgen, aufgrund immer noch erkennbarer Notwendigkeiten
bis zum Jahre 2010 verlängert (vgl. Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräfte-
nachwuchs in Deutschland 2007-2010, 2007, S. 2). Den Hintergrund bildete weiter-
hin die „gesamtgesellschaftliche Aufgabe, Jugendliche, die nicht ausbildungsreif
sind, zu qualifizieren und beruflich und gesellschaftlich zu integrieren“ (ebd., S. 2).
Wiederum wurden quantitative Zielsetzungen festgeschrieben, um den aktuellen
Problemen und Entwicklungen auf dem Ausbildungsmarkt entgegenzuwirken: Die
zunehmende Zahl sogenannter „unversorgter“ Jugendlicher, die Einführung des
Abiturs nach zwölf Schuljahren, sinkende Studierendenzahlen und die auffälligen
Zugangsprobleme der Jugendlichen mit Bildungsbenachteiligung oder Migrations-
hintergrund bildeten die vermuteten Ursprünge und Gründe der damals weiterhin
schwierigen Situation auf dem Ausbildungsmarkt.

Aktuell sind die „Pakte“ durch eine „Allianz für Aus- und Weiterbildung 2015–
2018“ ersetzt worden (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2014).
Mit dieser Allianz setzen sich Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundes-
agentur für Arbeit das Ziel, „die duale Berufsausbildung zukunftsfähig zu erhalten“,
da diese „ein zentraler Erfolgs- und Standortfaktor für den Wirtschaftsstandort
Deutschland“ ist (ebd., S. 2). In diesem Strategiepapier wird sichtbar, dass sich die
Ausgangslage auf dem Ausbildungsmarkt wandelt, weil sich regionale Besonderhei-
ten, die demografische Entwicklung, die Zielgruppe der (bildungs-)benachteiligten
Jugendlichen oder auch ein Migrationshintergrund zunehmend als zentrale Merk-
male bzw. Gründe für die Nichtbesetzung von Ausbildungsplätzen darzustellen

1 In der vorliegenden Arbeit wurde auf eine gendergerechte bzw. -neutrale Sprache geachtet. Im Falle einer versehentli-
chen Abweichung sind dennoch in der Regel sowohl männliche als auch weibliche Personen- und Berufsgruppen glei-
chermaßen angesprochen.



scheinen, sodass nicht mehr allgemein von einer fehlenden Ausbildungsreife ge-
sprochen werden kann (vgl. ebd.).

Die Betonung einer „gesamtgesellschaftlichen Aufgabe“ und die weiteren Aus-
führungen in diesen Pakten und Allianzen zeigen die Vielschichtigkeit, wenn das
Problem einer (nicht vorhandenen) Ausbildungsreife bei Jugendlichen thematisiert
wird. Darüber hinaus werden auch die betreffenden Personengruppen sichtbar, die
sich zur Ausbildungsreife äußern. In vorderster Linie werden immer wieder zahlrei-
che Klagen seitens der Wirtschaft und der Arbeitgeberverbände laut, wonach sich die
Leistungen der Schulabgänger/innen zunehmend verschlechterten (u. a. Linden
2011; Dobischat et al. 2012; Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2012) und
es kaum noch möglich erscheine, Ausbildungsplätze angemessen, d. h. mit „geeig-
neten“ Bewerber/innen zu besetzen (vgl. u. a. Solga, Baas, Kohlrausch 2012). Die da-
hinter verborgene Kritik zielt besonders auf die allgemeinbildenden Schulen, aber
auch auf die Jugendlichen selbst bzw. auf deren Familien.

Die vermeintlich „Schuldigen“, also die Jugendlichen, deren Familien und die
Schulen, erwehren sich zwar der Kritik, besitzen aber in der öffentlichen Wahrneh-
mung nicht die Akzeptanz oder das Gewicht, um sich in der Ausbildungsreife-
Debatte ausreichend Gehör für ihre Argumente zu verschaffen, da dieser Diskurs
durch die Sichtweise der Unternehmen und der Arbeitgeberorganisationen domi-
niert wird (vgl. Eberhard, Krewerth, Ulrich 2005). Dazu haben sie mit anderen
„Baustellen“ in der Bildungslandschaft, vornehmlich mit den Ergebnissen der Schul-
leistungsstudien (vgl. u. a. Prenzel et al. 2006; OECD 2007) und den daraus entstan-
denen Vorwürfen zu kämpfen, was sich verstärkt in defizitorientierten Erklärungs-
ansätzen widerspiegelt (vgl. u. a. Thielen 2014; Eberhard 2013).

Auch in den öffentlichen Nachrichten wird das arbeitsmarkt- bzw. bildungspoli-
tische Problem oftmals einseitig, und zwar zu Lasten der Jugendlichen, dargestellt
(vgl. u. a. Linden 2011; Jahn, Brünner 2012). Unklar bleibt allerdings, inwieweit hier
vielmehr demografische bzw. wirtschaftliche Einflüsse eine Rolle spielen, denn das
„Thema Ausbildungsreife gerät immer dann ins Blickfeld der Öffentlichkeit, wenn
Ausbildungsplätze knapp sind und die Zahl der unversorgten Jugendlichen die
Schmerzgrenze erreicht“ (Schober 2005, S. 105).

Begrifflich ist die Ausbildungsreife im Zuge verschiedener Definitionsansätze
und Modelle zumindest auf allgemeiner Ebene definiert worden: So wird unter Aus-
bildungsreife als anerkannter Konsens „die Befähigung von Jugendlichen verstan-
den, eine Berufsausbildung aufzunehmen und erfolgreich abzuschließen“ (Eber-
hard 2006, S. 5; vgl. Ebbinghaus 2000). Neben dieser grundlegenden Definition gibt
es einige Kompetenzmodelle, in denen Anforderungen an Jugendliche auf deskrip-
tiver Basis von (Bildungs-)Experten erstellt wurden. Abgesehen von einer „Realdefi-
nition“ würden allerdings weiterhin konkrete Operationalisierungen oder allgemein-
gültige Definitionen einer Ausbildungsreife fehlen (vgl. Eberhard 2006), sodass
offensichtlich ein entsprechender Forschungsbedarf konstatiert werden kann (vgl.
u. a. Solga, Baas, Kohlrausch 2012; Gilfert 2013).
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Insgesamt ist damit, sowohl für die bloße Verwendung des Begriffs Ausbil-
dungsreife als auch für die Bedeutung und Interpretation des Konstrukts, für alle di-
rekt oder indirekt beteiligten Zielgruppen und Institutionen in der Praxis und in der
Forschung eine vielschichtige Situation vorzufinden. Unzweifelhaft ist das hierzu-
lande vorzufindende, international immer noch angesehene berufliche Bildungssys-
tem direkt von dieser Problematik betroffen, da mit dem Rückgriff auf das Ausbil-
dungsreife-Konstrukt die bestehenden Integrationsschwierigkeiten des beruflichen
Bildungssystems legitimiert und überdeckt werden (vgl. u. a. Pütz 2002; Spöttl, Win-
delband 2012; Bylinski, Rützel 2016). Die wissenschaftlichen Diskurse zum Über-
gangsproblem im Bildungssystem an der sogenannten „ersten Schwelle“, die hier
vorzufindenden gesellschaftlichen und bildungspolitischen Ursachen sowie die be-
rufspädagogischen Konsequenzen bilden den Rahmen des vorliegenden Forschungs-
vorhabens. Dazu wird auch die spannungsreiche Funktion eines Ausbildungsreife-
Konstrukts im Fokus stehen: Im positiven Sinne beschreibt Ausbildungsreife
idealerweise die notwendigen bzw. vorausgesetzten Kompetenzen für die erfolgrei-
che Bewältigung einer Berufsausbildung. In negativer Auslegung wird die Ausbil-
dungsreife demgegenüber als selektives Argument verwendet, um die Ausgrenzung
von Jugendlichen aus dem Ausbildungssystem (u. a. durch den Verlust des Status als
Ausbildungsstellenbewerber/in seitens der Arbeitsagentur) zu legitimieren.

1.2 Zielsetzung und Fokussierung der Arbeit

In der vorliegenden Untersuchung steht das Ziel im Vordergrund, auf inhaltlich-
theoretischer und methodisch-empirischer Ebene neue Erkenntnisse zum Konstrukt
der Ausbildungsreife zu gewinnen. In der Debatte um die „Ausbildungsreife“ ist
immer noch im Detail unklar, „welche Fähigkeiten und Fertigkeiten einem Jugend-
lichen den Einstieg in eine Lehre und deren erfolgreichen Abschluss ermöglichen.
Es ist wenig bekannt über das Konzept der Ausbildungsreife, ihren Faktoren und
praktischen Implikationen“ (Eberhard 2006, S. 6; vgl. Dobischat et al. 2012; Eberhard
2013).

Als diesbezüglich relevanter Forschungsgegenstand wird der sogenannte „Krite-
rienkatalog zur Ausbildungsreife“ aufgegriffen, der im Rahmen des Ausbildungs-
paktes entwickelt und von der Bundesagentur für Arbeit (BA) veröffentlicht wurde
(vgl. Bundesagentur für Arbeit 2006). Entstanden ist der Kriterienkatalog in einer
Kooperation der beteiligten Expert/innen des Ausbildungspaktes2, und er stellt
durch diese zentralen Akteure ein bildungspolitisch einflussreiches Konzept dar
(vgl. Kohlrausch, Solga 2012). Gleichzeitig ist der Katalog nach Aussage der Entwick-
ler/inngruppe ein „erstes Arbeitsergebnis“ und noch „weiterentwicklungsfähig“.

2 Die beteiligten Akteure des Ausbildungspaktes setzten sich als Expert/innenkreis aus Vertreter/innen des Bundesinsti-
tut für Berufsbildung (BIBB), der Bundesagentur für Arbeit (BA), der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA), aus dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK), aus dem Zentralverband des Deutschen
Handwerks (ZDH), einem Vertreter des Bildungswerk der Bayrischen Wirtschaft (bbw e. V.), einem Vertreter eines Be-
rufskollegs und zwei Unternehmensvertretern zusammen.

Zielsetzung und Fokussierung der Arbeit 15



Auch der praktische Nutzen bzw. die praktische Anwendbarkeit seien, ebenso wie
die Akzeptanz, noch zu prüfen (vgl. ebd., S. 7).

Hier bietet sich, neben rein inhaltlichen Fragestellungen, ein forschungsmetho-
discher Anknüpfungspunkt seitens der Berufsbildungswissenschaft. Ein zentrales
Ziel der Forschungsarbeit ist es, auf Grundlage einer erhobenen Datenbasis die An-
wendbarkeit des Kriterienkatalogs zur Feststellung der Ausbildungsreife aus Sicht
der relevanten Akteure zu überprüfen. Dazu wird der Kriterienkatalog in einen
quantitativ ausgerichteten Fragebogen überführt, der zur Einschätzung der Bedeu-
tung der jeweiligen Merkmale von Ausbildungsreife, wie sie im Modell des Ausbil-
dungspaktes dargestellt und definiert werden, dient. Der im Rahmen der vorliegen-
den Untersuchung entwickelte Fragebogen wurde verschiedenen Zielgruppen
(Ausbilder/innen, Auszubildenden, Lehrkräften und Schüler/innen) vorgelegt, um
unterschiedliche Perspektiven auf die (notwendigen und wichtigen Merkmale einer)
Ausbildungsreife zu erfassen und zu vergleichen.

Die Auswertung der Befragung führt zu einer Bewertung des Kriterienkatalogs
auf einer empirischen Basis und bietet Impulse für eine inhaltliche Modifizierung
und Weiterentwicklung der Merkmale von Ausbildungsreife. Dafür war es für den
Forschungsprozess zunächst ein grundlegender Schritt zu untersuchen, inwieweit
eine wissenschaftlich fundierte Operationalisierung des Ausbildungsreife-Modells
und die empirische Anwendung des Kriterienkatalogs in einer Befragung wissen-
schaftliche Gütekriterien erfüllen. Im Mittelpunkt steht in diesem Kontext die me-
thodische Qualität der Überführung des Kriterienkatalogs in ein Befragungsinstru-
ment. Statistische Analysen zeigen auf, in welchem Ausmaß die Struktur des
theoretisch entwickelten Ausbildungsreife-Modells den Einschätzungen der Befrag-
ten entspricht. Gleichzeitig wird die Validitätsgüte mit statistischen Analyseverfah-
ren und unter Berücksichtigung der theoretischen Ursprünge bewertet.

Im Anschluss an die methodischen Analysen sind inhaltliche Fragestellungen
zu beantworten. Einerseits gibt es bis dato nur vereinzelt Ergebnisse zu den perspek-
tivenabhängigen, unterschiedlichen Wahrnehmungen der aufgeführten Merkmale
von Ausbildungsreife und ihrer Relevanz (vgl. Eberhard 2013), sodass die bisherigen
Ergebnisse im Sinne einer Replizierung hier einerseits bestätigt werden könnten
und sich andererseits durch die vorliegende Forschungsarbeit auch neue Erkennt-
nisse und Ansätze zur Weiterentwicklung des Ausbildungsreife-Konstrukts ergeben.
Darüber hinaus wird in der vorliegenden Arbeit verstärkt die Zielgruppe der Jugend-
lichen, die eine Ausbildungsreife nachweisen müssen, in den Mittelpunkt gerückt,
was in den bisherigen Studien nur bedingt berücksichtigt wurde, da eher die wirt-
schaftliche Sichtweise oder die Ansichten von Berufsbildungsexpert/innen unter-
sucht wurden (vgl. Deutscher Industrie- und Handelskammertag 2011; Rebmann
et al. 2007).

Insgesamt besteht die wissenschaftliche Legitimation dieser Arbeit insofern
a) in der Erarbeitung eines Befragungsinstruments auf Basis des Kriterienkatalogs
zur Einschätzung der Merkmale der Ausbildungsreife, b) in der methodischen Über-
prüfung der Anwendbarkeit des Befragungsinstruments, c) in dem inhaltlichen Ver-
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gleich der Zielgruppen hinsichtlich ihrer Einschätzung der Ausbildungsreife und d)
in der abschließenden Empfehlung einer inhaltlichen Weiterentwicklung des Kon-
strukts Ausbildungsreife auf Grundlage der Ergebnisse und Gruppenvergleiche. Da-
mit schließt die Arbeit besonders im Hinblick auf zwei zentrale Aspekte eine For-
schungslücke: Erstens ist der Kriterienkatalog aufgrund seiner normativen Setzung
durch einen Expert/innenkreis entwickelt worden, aber bis dato – trotz zahlreicher
Diskussionen um das Konstrukt – kaum Gegenstand einer empirisch fundierten
Analyse oder Überprüfung gewesen. Zweitens zeigen die Ergebnisse der Befragung
perspektivenabhängige Einflüsse auf das Konstrukt der Ausbildungsreife auf, wel-
ches in der Theorie und in den Definitionsversuchen als feststehendes Kompetenz-
bündel angesehen wird. Diese Sichtweise wird einer kritischen Prüfung unterzogen,
wodurch sich eine inhaltliche Fokussierung und Reduzierung der notwendigen
Merkmale und Kompetenzen für eine Ausbildungsreife ergibt. Dabei werden ganz
besonders, und hier zeigt sich die innovative Leistung der Arbeit, die Perspektiven
der Schüler/innen und Auszubildenden in den Fokus gerückt, da bisherige For-
schungsarbeiten zur Ausbildungsreife gerade diese Perspektive vernachlässigen.

Auf Basis dieser Aspekte entstehen in der vorliegenden Studie Empfehlungen
zur Überarbeitung des Kriterienkatalogs. Diese Empfehlungen betreffen sowohl die
berufspädagogische Forschung als auch die betriebliche und berufsschulische Praxis
der Ausbildungsprozesse. Darüber hinaus wird die Bildungspolitik für das allge-
meinbildende Schulwesen und für den Übergangssektor neue Impulse für die Vor-
bereitung der Schüler/innen auf die Ausbildung erhalten.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit beginnt mit einer Darstellung der Ausbildungsreife-Proble-
matik anhand von Berichten und Studien zum beruflichen Bildungssystem in
Deutschland (siehe Kapitel 2). Der Schwerpunkt wird dabei auf die Darstellung der
Situation und Probleme der beruflichen Ausbildung innerhalb des dualen Systems
gelegt, wobei ebenfalls auf die Alternativen zur dualen Ausbildung und auf den
Übergangssektor – gerade hier werden viele Bildungsmaßnahmen mit einer fehlen-
den bzw. nicht vorhandenen Ausbildungsreife legitimiert – Bezug genommen wird.
Ergänzend dazu wird auf die aktuelle demografische und ökonomische Situation am
Ausbildungsmarkt, auf die Perspektive der beruflichen Sozialisation und auf gesetz-
liche Rahmenbedingungen der Ausbildung eingegangen. Insgesamt wird in diesem
Abschnitt der Arbeit deutlich, wo sich auf der Makroebene Auswirkungen der Struk-
turen und Rahmenbedingungen des (beruflichen) Bildungswesens auf das disku-
tierte Problem einer (fehlenden) Ausbildungsreife ergeben.

Daran anknüpfend wird im Kapitel 3 in detaillierterer Form dargestellt, welche
Zielgruppen direkt im Kontext der Ausbildungsreife als Akteure aktiv sind. Diese
Zielgruppen werden innerhalb von Entstehungskontexten dargestellt, um aus einer
Mesoperspektive die jeweiligen Argumente und Ziele in Bezug auf eine Ausbil-
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dungsreife zu beschreiben. Ziel ist es, die verschiedenen Perspektiven für die Beur-
teilung einer Ausbildungsreife aufzuzeigen und ihre Argumentationen bzw. Erklä-
rungsansätze für Ausbildungsreife zu differenzieren. Die Darstellung bezieht sich
auf die in erster Linie „betroffenen“ bzw. direkt am Ausbildungsprozess beteiligten
Zielgruppen und verdeutlicht, welche inhaltlichen und gegebenenfalls auch forma-
len Anforderungen und Vorstellungen seitens der Schüler/innen und Auszubilden-
den (Entstehungskontext Individuum), seitens der Lehrer/innen allgemeinbildender
und berufsbildender Schulen (Entstehungskontext Schule) und seitens der Ausbil-
der/innen in den Unternehmen und Betrieben (Entstehungskontext Wirtschaft/
Arbeitsmarkt) bestehen. Abgerundet wird das Kapitel durch eine wissenschaftliche
Diskussion zum Konstrukt der Ausbildungsreife aus berufspädagogischer Perspek-
tive (Entstehungskontext Berufsbildungsforschung).

Anschließend folgt in Kapitel 4 eine synoptische Darstellung des (berufspädago-
gischen) Forschungstands zur Ausbildungsreife. In der historischen Entwicklung
werden die Diskussionen, Definitionen und Modelle einer Ausbildungsreife aufge-
zeigt. Das Kapitel endet mit der Darstellung des aktuellsten, bildungspolitisch ein-
flussreichsten und bis dato elaboriertesten Modells, namentlich mit dem zuvor bereits
erwähnten „Kriterienkatalog der Bundesagentur für Arbeit“ (vgl. Bundesagentur für
Arbeit 2006).

Auf den theoretischen Ausführungen baut der anschließende Forschungspro-
zess auf, indem die Untersuchungsfragen und Hypothesen aus den Vorarbeiten ab-
geleitet und formuliert werden (siehe Kapitel 5). Auf der einen Seite wird die Ent-
wicklung des Erhebungsinstruments forschungsmethodische Untersuchungsfragen
aufwerfen. Auf der anderen Seite zeigt die vorhergehende Beschreibung des For-
schungsstandes auf, welche inhaltlichen Untersuchungsfragen und zielführenden
Fragestellungen sich aus der Betrachtung des Ausbildungsreife-Modells ergeben.
Entsprechend dieser Fragen leiten sich das Vorgehen bei der Entwicklung des Be-
fragungsinstruments und die Auswertungsmethodik des Forschungsprozesses ab:
Im Mittelpunkt stehen quantitative respektive inferenzstatistische Verfahren, in ers-
ter Linie sogenannte Itemanalysen (zur Bewertung der Qualität des Befragungsin-
struments), Faktorenanalysen zum Ausbildungsreife-Modell (zur strukturellen Über-
prüfung des Ausbildungsreife-Konstrukts) sowie Analysen von gruppenbasierten
Mittelwerten (zur inhaltlichen Ausgestaltung der Ausbildungsreife aus Sicht der
Zielgruppen).

Das Ergebniskapitel (Kapitel 6) stellt die Ergebnisse des Forschungsprozesses
dar. Analog zu den aufgeführten Fragestellungen aus dem vorherigen Forschungs-
prozess-Kapitel werden die Berechnungen und Erkenntnisse präsentiert. Im Kapi-
tel 7 werden die Ergebnisse in einer Diskussion zusammengeführt und mit einem
Ausblick auf weitere Forschungsfragen interpretiert. An dieser Stelle werden auch,
im Sinne eines weiterführenden Fazits für die Forschung, die Schwierigkeit einer
Begriffsklärung zur Ausbildungsreife dargestellt und Impulse für eine Weiterent-
wicklung des Konstruktes der Ausbildungsreife samt einer inhaltlichen Anbindung
an die Debatte beruflicher Kompetenzen formuliert. Damit werden insgesamt die
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Konsequenzen für das Konstrukt Ausbildungsreife aufgrund der vorliegenden theo-
retischen und empirischen Erkenntnisse interpretiert, jedoch nicht ohne den Rah-
men der Aussagefähigkeit der Ergebnisse in die Bewertung mit einzubeziehen.

Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt zusammenfassend die Perspektiven, die
Vorgehensweise und die thematische sowie methodische Einordung der vorliegen-
den Forschungsarbeit auf:

Darstellung der thematischen Bezüge der ArbeitAbb. 1:
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2 Rahmenbedingungen der beruflichen
Ausbildung in Deutschland

Dieses Kapitel ordnet die berufliche Ausbildung auf der Makroebene in das Bil-
dungssystem Deutschlands ein. Dabei wird auf die strukturellen Ebenen und Ele-
mente eingegangen, die die bildungspolitischen und gesellschaftlichen Strukturen
der Berufsausbildung im Rahmen des Bildungssystems sowie die daraus entstehen-
den Folgen für die Jugendlichen bzw. für die mit Ausbildungsreife markierten Er-
wartungen des Berufsbildungssystems verdeutlichen.

Der Abschnitt 2.1 führt in die Gesamtstruktur des Bildungssystems in Deutsch-
land ein und erläutert, inwieweit die Berufsausbildung einerseits in das föderale
Schulsystem und andererseits in einen bundesweiten bildungspolitischen Kontext
eingebunden ist. Die beiden folgenden Abschnitte stellen das Berufsausbildungssys-
tem in Deutschland anhand seiner drei Säulen dar. Zunächst wird das für Deutsch-
land typische und auch quantitativ vorherrschende „Duale System der Berufsausbil-
dung“ als zentrales Element beschrieben und ergänzend dazu die vollzeitschulische
Ausbildung aufgeführt, bevor dem sogenannten „Übergangssystem“ aufgrund sei-
ner Komplexität und der spezifischen Bedeutung im Diskurs um Ausbildungsreife
der Abschnitt 2.3 gewidmet ist. Die aktuellen quantitativen Entwicklungen in den
Ausbildungssektoren sowie Diskussionen um die Qualität des Ausbildungssystems
und über zukünftige Entwicklungstrends sind Bestandteil von Abschnitt 2.4.

Anschließend wird die systemisch-strukturelle Ebene verlassen und dargestellt,
welche Funktionen und Rollen der Sozialisationsprozess hat, wenn es darum geht,
dass sich Jugendliche für einen Beruf entscheiden (Abschnitt 2.5). Bis eine Berufs-
wahl getroffen wird, setzen sich Jugendliche interaktiv und selbstständig mit unter-
schiedlichen Sozialisationsinstanzen auseinander, die eine Berufswahl bereits im
Vorfeld beeinflussen und Wege vorzeichnen, die den Übergang in eine Ausbildung
fördern oder hemmen können. Im Abschnitt 2.6 werden Gesetze und rechtliche Vor-
gaben beleuchtet und dahingehend ausgewertet, inwieweit (inhaltliche oder bil-
dungsformale) Beschreibungen hinsichtlich einer vorhandenen oder nicht vorhan-
denen Ausbildungsreife enthalten sind. Das Kapitel endet mit einem Zwischenfazit
(Abschnitt 2.7), in dem die zentralen Ergebnisse zu den Rahmenbedingungen der
beruflichen Ausbildung in Deutschland zusammengefasst werden.

2.1 Die Struktur des Bildungswesens in Deutschland

Besonders in Deutschland ist das Bildungssystem mit traditionellen und historisch
begründeten Strukturen behaftet und gleichzeitig maßgeblich institutionell verant-
wortlich für die Bildungsbiografien der Lernenden: „Bildung vollzieht sich […] in in-



stitutionellen Zusammenhängen, die sich in einem längeren historischen Prozess
entwickelt haben“ (Leschinsky, Cortina 2008, S. 30; vgl. Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2015;
Greinert 2006). Für ein Verständnis des Bildungssystems in Deutschland ist damit
eine Darstellung seiner Struktur mitsamt seines historischen Entstehungskontextes
vorzunehmen. Die Einführung zeigt aus diesem Grund die historisch-politische Ent-
stehung und Entwicklung auf, um anschließend die heutige institutionelle Struktur
sowie abschließend die aktuellen Entwicklungstendenzen zu skizzieren. Für die
folgenden Ausführungen interessieren besonders „die Entwicklungslinien im Bil-
dungssektor, die sich […] herausgebildet haben und die bildungspolitische Wand-
lungsprozesse gleichzeitig auslösen und begrenzen“ (Leschinsky, Cortina 2008, S. 30).
Insgesamt ist dieser Überblick notwendig, um aus dieser Grundlage heraus dezi-
diert auf die Konsequenzen für das berufliche Bildungswesen und für das Thema
der vorliegenden Arbeit eingehen zu können.

2.1.1 Historisch-politische Entwicklungen des (schulischen) Bildungswesens
Die Grundlagen für die heutige Struktur des Bildungswesens wurden nach dem
2. Weltkrieg in den westlichen Besatzungszonen gelegt. Besonders bedeutsam war
die Fortführung des aus dem Kaiserreich und aus der Weimarer Zeit praktizierten
und im Grundgesetz von 1949 formulierten Föderalismus, was mit der historisch ge-
wachsenen regionalen Struktur Deutschlands und mit den negativen geschichtli-
chen Erfahrungen begründet wurde (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2015).

Diese Föderalismustradition überführte auch die Verantwortung für das Schul-
wesen in den Zuständigkeitsbereich der einzelnen Bundesländer: „Die Ausübung
der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben sind nach
dem Grundgesetz zwischen Bund und Ländern aufgeteilt, und zwar sind sie Sache
der Länder, soweit das Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt (Art. 30
Grundgesetz).“ (ebd., S. 13). Damit ist die „Kulturhoheit, d. h. die überwiegende Zu-
ständigkeit für Bildung, Wissenschaft und Kultur, das Kernstück der Eigenstaatlich-
keit der Länder“ (ebd., S. 16; Kursiv im Original) und gleichzeitig ein zentrales Element
des deutschen Bildungssystems. In Bildungsfragen sind die Bundesländer damit
selbstverantwortlich, um die jeweils geografischen, kulturellen und politisch-sozia-
len Gegebenheiten berücksichtigen zu können.

Aufgrund der Kulturhoheit wurde zur „Koordination der Zusammenarbeit in
den Bereichen Bildung und Erziehung, Hochschulen und Forschung“ 1948 die Stän-
dige Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) gegründet (ebd., S. 16). Die
KMK ist eine Fachkonferenz für Bildung, die als koordinierende Institution für eine
Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern sorgt, um trotz der Kulturhoheit
eine bundesweit zumindest vergleichbare Entwicklung des (jeweiligen) Bildungs-
wesens zu ermöglichen. Dazu leistete sie die entscheidende Vorarbeit für das Düssel-
dorfer Abkommen aus dem Jahre 1955 und für die Hamburger Abkommen von 1964 und
1971, in denen vereinheitlichende Vorgaben für das allgemeinbildende Schulwesen
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enthalten sind (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-
der in der Bundesrepublik Deutschland 2005; 2006, S. 28; Kursiv im Original). Auch
die Bedarfsfeststellungen 1961-1970 wurden von der KMK erstellt und formulierten
quantitative Berichte und Empfehlungen zur weiteren Gestaltung der Schul- und
Studienplätze (ebd., S. 28).

Zusätzlich wurde in den Jahren 1953–1965 der Deutsche Ausschuss für das Er-
ziehungs- und Bildungswesen eingerichtet. Seine Aufgabe war es, die Weiterent-
wicklung des Bildungssystems anzuregen. Sein Nachfolger, der Deutsche Bildungsrat,
setzte diese Funktion 1970 im Strukturplan für das deutsche Bildungswesen um. Im
gleichen Jahr wurde auch die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung (BLK)
implementiert. Diesem „Gesprächsforum für alle Bund und Länder gemeinsam be-
rührende Fragen des Bildungswesens“ (ebd., S. 28) wurde 1975 im Zuge der Umbe-
nennung in die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsför-
derung ein erweiterter Aufgabenkreis zugesprochen.

Seitdem fokussiert sich die BLK auf die aktuellen und bedeutsamen Fragen des
Bildungssystems. Inhaltlich befasst sich die BLK momentan mit den Herausforde-
rungen für das Bildungssystem, die sich aus demografischen Entwicklungen, aus
der Globalisierung der Wirtschaft, aus technologischen Entwicklungen sowie aus
dem damit bedingten Wandel der Qualifikationsanforderungen, u. a. durch den Ein-
satz digitaler Medien, ergeben (vgl. ebd., S. 29). Die Beratungen in der BLK haben
die Funktion, die entsprechenden Bedingungen dafür zu schaffen, dass das Bil-
dungswesen diese Anforderungen erfüllen und im internationalen Vergleich kon-
kurrenzfähig bleiben kann. Dies beinhaltet auch Fragen, die speziell für die Berufs-
bildung bedeutsam sind: Aktuell werden hierzu die „Strategie für Lebenslanges
Lernen in der Bundesrepublik Deutschland“ bzw. auch ein identifizierter „Reform-
bedarf in der Weiterbildung“ diskutiert und als thematische Schwerpunkte gesetzt
(vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bun-
desrepublik Deutschland 2015, S. 26 f.). Auch wenn die BLK nach der Föderalismus-
reform im Jahre 2006 nicht mehr mit der Bildungsplanung beauftragt ist, so wirken
die Entscheidungen durchaus noch in der Bildungspolitik und in der Praxis des Bil-
dungswesens nach.

2.1.2 Institutionelle Struktur des Bildungswesens
Nach der großen Bildungsreform zu Beginn der 1970er Jahre folgte eine „horizontale
Einteilung in Stufen und Lernbereiche“ innerhalb des Bildungssystems (Schanz
2010, S. 9; vgl. Spöttl 2016), die bis heute, auch wenn zwischenzeitlich Adaptionen
vorgenommen wurden, die folgenden Bereiche umfasst: a) Elementarbereich, b) Pri-
marbereich, c) Sekundarbereich I, d) Sekundarbereich II, e) tertiärer Bereich, f) quar-
tärer Bereich (siehe Abbildung 2).

Im Elementarbereich sind vorrangig Kindergärten für die Altersstufen von 3 bis
6 Jahren zu finden, ergänzt durch länderspezifisch unterschiedliche Einrichtungen
(Schulkindergärten, Vorklassen) und Regelungen für Kinder, die das schulpflichtige
Alter erreicht haben, aber noch keine Schulfähigkeit besitzen. In der Regel ist der
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Besuch dieser Einrichtungen, von länderspezifischen Regelungen abgesehen, frei-
willig (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der
Bundesrepublik Deutschland 2015).

Die nächste Stufe umfasst für die Altersstufen von 6 bis 10 Jahren den Primar-
bereich und damit die Grundschule, die (bis auf die Ausnahmen in Berlin und Bran-
denburg mit einer 6jährigen Primarstufenzeit) für vier Jahre gemeinsam von schul-
pflichtigen Kindern besucht wird. Mit der Vollendung des sechsten Lebensjahres
beginnt auch die neunjährige, allgemeinbildende Schulpflicht. Der Übergang vom
Primarbereich zum Sekundarbereich ist je nach Bundesland unterschiedlich gere-
gelt und von mehreren Faktoren (Votum der Schule, Leistungskriterien je nach
Schulart, Beratungsgesprächen mit Eltern oder Schulkapazitäten) abhängig (vgl. Ha-
razd 2007; Harazd, van Ophuysen 2008; Baumert, Maaz, Trautwein 2010).

Der Sekundarbereich ist in die Sekundarbereiche I und II aufgeteilt und be-
ginnt mit einer Orientierungsstufe in den Schuljahren 5 und 6 – unabhängig von
der Schulform, die in der Mehrzahl aus Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie
dem Gymnasium besteht, wobei hier auch länderspezifische Sonderregelungen und
-formen zu finden sind. Die Orientierungsstufe dient dazu, die im Übergang vom
Primarbereich zur Sekundarstufe getroffene Entscheidung über den gewählten Bil-
dungsweg zu überprüfen. Mit der „Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht – in der
Regel mit dem 15. Lebensjahr – erfolgt der Übergang in den Sekundarbereich II ent-
sprechend den Abschlüssen und Berechtigungen, die am Ende des Sekundarbe-
reichs I erlangt werden“ (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminis-
ter der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2015, S. 29). Das Angebot des
Schulwesens auf dieser Stufe besteht vorrangig aus der gymnasialen Oberstufe, Be-
rufsschulen und Berufsfachschulen sowie den entsprechenden Einrichtungen (u. a.
Berufliches Gymnasium, Berufsoberschule, Berufskolleg). Im beruflichen Bereich
befinden sich auf dieser Ebene für eine Berufsausbildung im Dualen System die be-
rufsbildenden Schulen oder im Falle einer vollzeitschulischen Ausbildung die ent-
sprechende Variante der Berufsfachschulen (vgl. ebd.; vgl. Abbildung 2; siehe auch
Abschnitt 2.2).

Der tertiäre Bereich umfasst Institutionen, deren Besuch in der Regel nur mit
einer in der Sekundarstufe II erworbenen Hochschulreife ermöglicht wird. Damit
können an Hochschulen/Universitäten und Fachhochschulen bzw. deren Varianten
(technische, pädagogische, theologische oder künstlerische Ausrichtung) berufsqua-
lifizierende Studiengänge absolviert werden. Eine Alternative dazu bilden die Be-
rufsakademien, die „eine wissenschaftsbezogene und zugleich praxisorientierte be-
rufliche Bildung“ vermitteln (ebd., S. 30).

In jedem der drei genannten Bereiche gibt es spezifische Einrichtungen (Son-
derkindergarten, Sonder- oder Förderschulen), die für Kinder und Schüler/innen
mit besonderem Förderbedarf vorgesehen und in der Lage sind, differenzierte und
sonderpädagogische Unterstützung zu leisten (vgl. Abbildung 2).
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Grundstruktur des Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland (KMK 2005)Abb. 2:
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2.1.3 Aktuelle Tendenzen und Entwicklungen innerhalb des Bildungswesens
In den letzten Jahren sind eine Reihe von Reformvorhaben und strukturellen Maß-
nahmen eingeleitet worden, die zu grundlegenden Veränderungen im Bildungssys-
tem geführt haben. Die vielfältigen Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, Qualitäts-
entwicklung und Qualitätssicherung im Bildungswesen umzusetzen. Die folgenden
Punkte nennen die zentralen Entwicklungen, ohne einen Anspruch auf die vollstän-
dige Darstellung der aktuellen Reformen und Veränderungen im Bildungswesen zu
stellen (für eine umfassende Übersicht vgl. u. a. Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2016):

• Besonders im schulischen Kontext wurde und wird aufgrund der Vielzahl der
bekannten Leistungs- und Vergleichsstudien eine stärkere „Output-Steuerung“,
also ein Wechsel „von einer an politisch-administrativen Vorgaben orientierten
zu einer stärker an Ergebnissen orientierten Steuerung des Systems“ vorge-
nommen (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Län-
der in der Bundesrepublik Deutschland 2005; 2006, S. 31). Dieser Anspruch
geht bspw. mit der im Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen
(IQB) vorgenommenen Entwicklung von Bildungsstandards einher, die bereits
seit 2003 schrittweise in den verschiedenen Schulformen und Fächern imple-
mentiert wurden (vgl. www.iqb.hu-berlin.de).

• Um im internationalen Vergleich der Leistungsfähigkeit der Schulen und der
Wirtschaft mitzuhalten, wurde auch die Schulzeit bis zum Abitur durch das so-
genannte „G8“ um ein Schuljahr verkürzt. Ergänzend zu dieser Maßnahme
wurde, um ungeachtet der föderalistischen Struktur und der vermuteten Diffe-
renzen in der inhaltlichen Schulbildung eine annähernde Vergleichbarkeit der
Schulabschlüsse (Abitur) zu gewährleisten, das zentrale Abitur eingeführt, bei
dem landesweit die gleichen Aufgabenstellungen Bestandteil der abschließen-
den Abiturprüfungen sind.

• Gleichzeitig wird die Durchlässigkeit zwischen akademischer und beruflicher Bil-
dung diskutiert. Die Folgen der Bildungsreform 1970 und der damals initiierte
Trend zur Höherqualifizierung in der Bevölkerung halten bis heute an und füh-
ren dazu, dass die Anzahl der Studierenden stetig steigt, was sich auch auf den
Ausbildungsmarkt auswirkt. Parallel dazu entstehen zahlreiche Ansätze, um
eine Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung sicher-
zustellen oder um Fachkräfte auf alternativen Wegen (unabhängig vom Abitur
als allgemeinbildenden Schulabschluss) den Zugang zur Hochschulbildung zu
ermöglichen (vgl. Kuda, Strauß, Spöttl, Kaßebaum 2012; Freitag et al. 2015).

• Auch die „Verbesserung der Professionalisierung der Lehrertätigkeit “ (vgl. Sekreta-
riat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepu-
blik Deutschland 2005; 2006, S. 31) in Form von neuen, mit Bachelor- und Mas-
terabschlüssen organisierten Lehramtsstudiengängen und neuen Standards zu
den Lehrinhalten und Praxisphasen sowie das Ziel fortwährender Fort- und
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Weiterbildung sind eine Folge des Reformdrucks im deutschen Bildungssys-
tem.

• In Bezug auf das Thema der vorliegenden Arbeit sind schließlich noch die Re-
formen in der beruflichen Bildung durch die Novellierung des Berufsbildungs-
rechts zu nennen. Das entsprechende Gesetz zur Reform der beruflichen Bil-
dung ist am 1. April 2005 in Kraft getreten. Mit dieser Reform „soll gesichert
werden, dass jungen Menschen beim Einstieg in die Berufswelt in einem breit
angelegten Tätigkeitsbereich für qualifizierte Fachkräfte volle berufliche Hand-
lungsfähigkeit vermittelt wird.“ (ebd., S. 31). In diesem Sinne war es das Ziel der
Reform, entsprechend zu den gewandelten Anforderungen der Arbeitswelt ein
selbstbestimmtes Lernen und damit auch ein selbstorganisiertes Gestalten der
Berufsbiografie zu ermöglichen (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2015; Bund-Län-
der-Kommission 2004).

Nach dieser Einführung in das Bildungssystem auf der Makro-Ebene wird nun im
nächsten Abschnitt der Fokus auf das Teilsystem der beruflichen Bildung und seine
strukturellen Besonderheiten in Deutschland gerichtet.

2.2 Die Struktur der beruflichen Bildung und das Duale
System in Deutschland

Aus einer systemischen Betrachtungsperspektive heraus lassen sich drei zentrale
Elemente oder auch „Teilsysteme“ des Berufsausbildungssystems in Deutschland
identifizieren (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 20063; Spöttl, Windelband
2012; Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012):

• Zu nennen ist zunächst das „Duale System“ der beruflichen Ausbildung: Ein
Großteil der Schulabgänger/innen (aktuell ca. 500.000 Jugendliche pro Jahr, vgl.
Abschnitt 2.4) mündet in Deutschland in das Duale System, das sich als zen-
trales Merkmal der beruflichen Erstausbildung besonders in den deutschspra-
chigen Ländern etabliert hat. Die Dualität zeigt sich dabei in einem doppelten
Sinne und meint „zum einen die Dualität der beiden beteiligten Berufsbil-
dungseinrichtungen und Lernorte ‚Ausbildungsbetrieb‘ und ‚Berufsschule‘, zum
anderen die (allerdings unausgewogene) Dualität der rechtlichen Verantwort-
lichkeiten und Zuständigkeiten“ (Spöttl 2016, S. 14), die mithilfe der entspre-
chenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, also durch das Berufsbildungsge-
setz (BBiG) oder die Handwerksordnung (HwO), festgelegt sind.

• Es existiert ein vollzeitschulisches Berufsbildungssystem, das sogenannte
„Schulberufssystem“ (z. B. für viele Gesundheits- und Pflegeberufe, aber auch

3 An dieser Stelle wäre noch die Beamtenausbildung zu ergänzen. Wie aber z. B. im Bildungsbericht 2006 dargelegt, ist
dieser Ausbildungszweig aufgrund der geringen Zahl der Auszubildenden und aufgrund der Datensituation für die vor-
liegende Analyse zu vernachlässigen (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006).
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für technische oder kaufmännische Berufe und Dienstleistungen mit staatlich
geprüften Abschlüssen, v. a. in Form von „Assistenz“-Berufen). Dazu findet sich
in diesem Sektor eine sehr heterogene und teilweise intransparente Sammlung
von teil- bzw. vollqualifizierenden Maßnahmen, die entweder nach bundes-
rechtlichen oder landesrechtlichen Bestimmungen organisiert sind und sich je
nach Maßnahme an der HwO oder an dem BBiG ausrichten (vgl. Hippach-
Schneider, Krause, Woll 2007; Spöttl 2016).

• In der Gesamtbetrachtung zählt aus systemischer Perspektive auch das soge-
nannte „Übergangssystem“ zum Berufsausbildungssystem (vgl. u. a. Spöttl,
Windelband 2012; Ahrens 2014; Autorengruppe Bildungsberichterstattung
2012). In diesem Bereich sind (Aus-)Bildungsangebote verschiedenster Art zu-
sammengefasst, wobei diese Angebote allerdings nicht zu einem anerkannten
Ausbildungsabschluss führen, sondern „auf eine Verbesserung der individuel-
len Kompetenzen von Jugendlichen zur Aufnahme einer Ausbildung oder Be-
schäftigung“ zielen (Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 79). Auch
Bildungsmaßnahmen zur Berufsvorbereitung wie das Berufsvorbereitungsjahr
(BVJ) oder das Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) werden vollzeitschulisch organi-
siert, jedoch offiziell zum Übergangssystem gezählt (vgl. Spöttl 2016).

Aufgrund der quantitativen Auslastung und mit Blick auf die beschriebene Ausgangs-
situation für die vorliegende Arbeit liegt der Schwerpunkt zunächst auf der Darstel-
lung des „Dualen Systems“ und des „Übergangssystems“ (siehe Abschnitt 2.3), um
anschließend die aktuelle Situation auf dem Ausbildungsmarkt und den Kontext zur
Diskussion über Ausbildungsreife herzustellen (siehe Abschnitt 2.4).

2.2.1 Das System der dualen Ausbildung und seine historische Entwicklung
In Deutschland ist die berufliche Ausbildung vorrangig in Form eines dualen Be-
rufsausbildungsmodells organisiert, das im internationalen Vergleich der Berufsaus-
bildungssysteme durchaus eine Besonderheit darstellt und nur in vereinzelten Län-
dern (hauptsächlich in den deutschsprachigen Ländern Europas, namentlich also
noch in Österreich, Schweiz und Luxemburg) in vergleichbarer Form vorzufinden
ist. Das Grundprinzip des Dualen Systems besteht in der „Komplementarität von
Lernen in der Schule und Lernen am Arbeitsplatz, wobei die stärker theoretische
Ausrichtung des Unterrichts in der Schule ihr Gegenstück in der stärker praxisbezo-
genen Unterweisung im Betrieb findet“ (Hoeckel, Schwartz 2010, S. 12). Dieses Kri-
terium wird als die „größte Stärke des deutschen Ansatzes in der Berufsbildung“ an-
gesehen und findet weltweit Anerkennung (ebd., S. 12).

Ein kurzer Blick auf die Entstehungsgeschichte lässt erkennen, wie die „charak-
teristische Struktur als Kombination betrieblicher und schulischer Ausbildungsele-
mente“ (Baethge 2003, S. 526) durch die Einflüsse der Industrialisierung und der
handwerklichen Sozialisierung entstanden ist (vgl. Spöttl 2016). Bereits gegen Ende
des 19. Jahrhunderts wurde im damaligen Kaiserreich (im Jahre 1897) die „preußi-
sche Gewerbeordnung“ als Novelle erlassen. Dieses Dokument gilt im Allgemeinen
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als Startschuss für die Entstehung und die spätere Etablierung des Dualen Systems,
auch weil der Staat erstmals in die damals noch überwiegend handwerklich-betrieb-
lich dominierte „Berufserziehung“ eingriff (vgl. ebd.).

In der Folgezeit bestand eine Trennung zwischen der handwerklichen Betriebs-
lehre einerseits und den theoretisch ausgerichteten, schulischen Ausbildungen an
staatlich-gewerblichen Fortbildungsschulen andererseits. Beide Lernorte näherten
sich bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts weder organisatorisch noch in Bezug auf die
Lerninhalte an und existierten damit parallel nebeneinander. Erst die theoretischen
Grundlegungen und Aktivitäten durch Kerschensteiner und Pache führten zu einer
Umwandlung der Fortbildungsschulen in „Pflichtschulen zur Ergänzung der neu-
geordneten Handwerksausbildung“ (Greinert 1999, S. 44 f.; vgl. Harney 1980).

In den 1920er und 1930er Jahren setzte sich die institutionelle Stabilisierung
des Berufsschulwesens fort, vor allem durch die ersten „Entwicklungen systemati-
scher und curricularer Rahmenbedingungen für den berufsschulischen Unterricht“
(Spöttl 2016, S. 21). Einfluss auf diese Entwicklung hatte zum einen die Konzeption
der „Frankfurter Methodik des werkkundlichen Unterrichts in gewerblichen Berufs-
schulen“ (ebd., S. 21). Die Frankfurter Methodik stellte eine Lehrplankonzeption dar,
welche auf einer Didaktik mit curricularen, lernpsychologischen und lernorganisato-
rischen Elementen basierte (vgl. ebd., S. 22). Zum anderen war der Deutsche Aus-
schuss für das Technische Schulwesen (DATSCH) ordnungspolitisch aktiv und fo-
kussierte sich auf die „Ordnung und Systematisierung der industriellen Berufe und
der betrieblichen Ausbildung“ (ebd., S. 22). Diese beiden Entwicklungen „trugen we-
sentlich zur Ausformung einer eigenständigen dualen Berufsausbildung im indus-
triellen Bereich und damit in indirekter Form auch zur Ausformung des berufsschu-
lischen Unterrichts bei“ (ebd., S. 22; vgl. Herkner 2003).

Eine adäquate Legitimation rechtlicher und bildungspolitischer Art folgte aller-
dings erst durch das Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) am 14.08.1969.
Dieses Gesetz führte aus Sicht der Expert/innen auch zur offiziellen Etablierung des
Dualen Systems, weil erstmals ein übergeordnetes Gesetz zur dualen Berufsausbil-
dung verabschiedet wurde und sich die dabei festgelegte Funktion, Struktur und Or-
ganisation dieser Form der beruflichen Erstausbildung bis heute kaum geändert ha-
ben (vgl. Spöttl 2016, S. 22).

Weitere Studien und Analysen zur historischen Entwicklung und zur institutio-
nellen Stabilität des deutschen Ausbildungssystems zeigen, dass die „Ausbildungs-
systeme weniger als Produkt rationaler Abwägung von Vorzügen und Nachteilen zu
verstehen sind, sondern vielmehr als Resultat von Auseinandersetzungen sehr unter-
schiedlicher politischer und ökonomischer Interessen“ (Baethge 2003, S. 534; vgl.
Greinert 1999). Daher ist die Etablierung des Ausbildungssystem in seiner Form ein
Ergebnis „der Adaption eines dem Handwerk entlehnten Ausbildungsmodells im
Zuge der Industrialisierung.“ (Baethge 2003, S. 534). An anderer Stelle wird ausge-
führt, dass die erstaunliche Stabilität der Verknüpfung von fachlicher, berufsbezoge-
ner Ausbildung und der damit verbundenen Integration in die Gesellschaft gerade
in Deutschland auch über unterschiedliche wirtschaftliche und politische Systeme
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